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DREIZACK 89

Gesamtverteidigungsibung «Dreizack 89»

TRIDENTE 89

TRIDENT 89 ‘\\\‘\“
W=

Uben dient dem Ernstfall!

PN Herr Standerat Riiesch, Sie haben in
der Ubung Dreizack 1989 die zivile
Ubungsleitung fiir den Kanton St.Gallen
iibernommen. Im Dreizack 86 waren Sie
Gesamtiibungsleiter. Was hat Sie veran-
lasst, sich erneut als Ubungsleiter auf der
zivilen Seite zur Verfligung zu stellen?

Ich habe wihrend der Dreizackiibung
im Jahre 1986 gesehen, wie dringend
notwendig solche Ubungen fir unsere
zivilen Stabe, aber auch fiir die Kan-
tonsregierungen sind. Hatte ich damals
als Gesamtiibungsleiter den Uberblick
iiber die Arbeit der Organe der ver-
schiedenen Kantone, werde ich dieses
Mal die Gelegenheit haben, mich mehr
den Details zu widmen — und das in
dem Kanton, den ich am besten kenne,
in meinem Kanton St.Gallen.

PN Wie kam es zum «Abstieg» von der
Gesamtleitung zur kantonalen Leitung?
Haben Sie das bewusst gesteuert?

Wohl bin ich hier hierarchisch «herab-
gestiegen». Aber wenn man einmal eine
solche Ubung in der ganzen Breite ge-
leitet hat, ist es hochinteressant, von
diesem Uberblick aus im Detailbereich
des Kantons tétig zu werden.

Interview Ursula Speich

PN Lassen Sie mich auf den Dreizack 86
z2urtickkommen. Laut Presseberichten
(«St.Galler Tagblatt», «Ziircher Oberlan-
der», beide vom 31. November 1986) ha-
ben Sie damals dem Zivilschutz Fiihrungs-
schwéche zugeschrieben. Warum?

Ich habe damals anlésslich der
Ubungsschlussbesprechung  bemerkt:
«Im Zivilschutz sah man in dieser Drei-
zackiibung 1986 von «sehr gut bis unge-
niigend> alles.» Darauf hat eine der
grossten Presseagenturen dieses Lan-
des meine Aussage wie folgt formuliert:
«Riiesch: <Zivilschutz ungentigend!»
Damit ist dem Schweizervolk eine voll-
kommene Verfalschung meines Urteils
vermittelt worden. Ich bekam in der
Folge von seiten erboster Zivilschutz-
angehoriger Dutzende von Telefonan-
rufen und Briefen, die ich dann zu be-
richtigen hatte. Aber leider tben sich
die Zivilschutzgegner heute bekannt-
lich in Manipulation, indem die we-
sentlichen Teile von Aussagen eben
verféalscht werden!

Nun — ich stehe nach wie vor dazu —
man hat damals von «sehr gut bis unge-
niigend» alles gesehen. Die Fithrung im
Zivilschutz war tiberall dort gut, wo
man nach dem Prinzip gearbeitet hat
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«der richtige Mann am richtigen Platz».
So konnte man gut sehen, dass die Din-
ge dort gut liefen, wo Leute in ZS-Fih-

rungspositionen eingesetzt wurden,
welche entweder in der Privatwirt-
schaft eine Fiihrungsfunktion inneha-
ben oder eine solche friher in der Ar-
mee ausgelibt hatten. Es handelt sich
hier also um Leute, die das «Chef-Sein»
bereits gelibt haben. Andererseits je-
doch sind die Dinge dort «umgestan-
den», wo die leitenden Positionen von
Leuten besetzt waren, die weder im
privaten Bereich noch im Militar je ei-
ne Fihrungsaufgabe lbernommen
haben.

Man muss fiir die Fiihrungsaufgaben im
Zivilschutz bereits vorhandene Poten-
tiale nitzen. In der kurzen Ausbil-
dungszeit, die dem Zivilschutz zur Ver-
fligung steht, kann man die Fihrungs-
verantwortlichen nicht vom ABC her
schulen, wie dies im Militdr moglich ist.

X Dann vertreten Sie also unbedingt die
Ubernahme von Offizieren durch den Zivil-
schutz?

Selbstverstandlich. Entscheidend ist,
dass jemand eine Fiuhrungsfunktion
bereits schon ausgeiibt hat. Ich bin —
wie soeben ausgeflihrt — der Meinung,
dass die Offiziere das einmal Gelernte
im Zivilschutz nochmals anwenden
sollten. Ich bin aber auch der Auffas-
sung, dass die Offiziersschulung nur ei-
ne von verschiedenen Grundlagen fiir

Kaderleute im Zivilschutz ist. Wenn je- ||
mand beispielsweise bei der Feuerwehr ||
jahrzehntelang mitgearbeitet, sich zum ||
Offizier, vielleicht sogar zum Kom- ||
mandanten hinaufgedient hat, dann ||
hat er selbstverstidndlich ebenfalls |
grosse Erfahrung in Sachen Fiihrung, ||
Er hat auch eine diesbeziigliche Aus- ||
bildung genossen und in der Praxis |
Wissen erworben, das er mit grossem ||
Vorteil dem Zivilschutz zur Verfiigung
stellen soll. Dasselbe gilt fir jene, wel-

Fir die
Fihrungsaufgaben
im Zivilschutz sind
bereits vorhandene
Potentiale zu
nutzen.

che zivile Fithrungsschulen besucht ha- |

ben. Ein Absolvent — beispielsweise ei- || |

ner Polierschule — der wahrend vielen ||
Jahren auf Bauplatzen die Aufgabe des
Poliers ausgelibt hat, der kann natur-
lich auch fiihren.

I st die Ubungsanlage des Dreizack 89
eine Neuauflage des Dreizack 867

In bezug auf die zivile Fihrung diirfte
der Unterschied nicht wesentlich sein. ||
Militarisch ist die Konzeption anders;

schon rein geographisch sind andere | |

Teile der Ostschweiz miteinbezogen. || |
1986 waren die Kantone Ziirich und || |
Schaffhausen mit dabei, 1989 sind es || |
St.Gallen, die beiden Appenzell und |
der Thurgau. Auch werden andere Hee- ||
reseinheiten geschult.
Was die zivile Seite angeht, hat man in ||
der Ubungsanlage gewisse Konsequen- ||
zen aus dem Dreizack 86 gezogen und ||
Verbesserungen vorgenommen. ’

Waurden dabei neue Elemente einge-
bracht, indem man den Bericht iiber den
«Zivilschutz als Instrument zur Nothilfe»
berlicksichtigt hat?

Man hat bereits im Dreizack 86 eine
Phase eingeschoben, in welcher dié ||
Hilfsmassnahmen eine Rolle spielten. ||
Es ist ja verhéltnismassig schwierig, mit ||
dem Zivilschutz und der Armee gleich- ||
zeitig unter kriegsméssigen Verhaltnis-
sen zu iiben. Deshalb wird nun der Zi- |
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vilschutz und die zivile Fiihrung vor
allem in einer Vorkriegsphase belibt,
das heisst in einer Phase der Bedrohung
bevor die grossen Kampfhandlungen
stattfinden. Hier zeigt sich also die
Konzeption der Ubung Dreizack 89 als
neu — und dies nicht zuletzt, weil man
auf diese Weise gewisse Formen des Zi-
vilschutzes besser «spielen» kann.

Zum Hinweis «Der Zivilschutz als Not-
hilfe-Instrument» mochte ich einiges
anmerken. Die Erweiterung des Zivil-
schutzes auf zivile Notlagen war an
und fiir sich tberhaupt nichts Neues.
Der Zivilschutz ist ja schon ungezédhlte
Male eingesetzt worden, und die Zei-
tung «Zivilschutz» hat dartiber eine
Menge Sonderberichte verdffentlichen
konnen. Da wurden im Laufe der ver-
gangenen Jahre verschiedentlich Ge-
meinde- und Kantonsbehérden vorge-
stellt, die absolut fiihrungsfahig waren,
jeweilige Notlagen zu beheben und ent-
sprechende Zivilschutzeinsitze zu diri-
gieren. Ich erinnere nur an die fritheren
Wasserkatastrophen im Kanton Bern,
unter anderem in Bolligen, Vechigen
und Schwarzenburg; das letztere als ei-
nem tUber die Landesgrenzen hinaus
bekannten Zivilschutz-Musterbeispiel.

I Die Hauptziele im Dreizack 1986 waren
«Priifen der Einsatzbereitschaft, Zusam-
menarbeit der militarischen und zivilen
Partner und Information der Bevélkerungy.
Welche Ziele hat der Dreizack 1989?

Wir missen ungefédhr wieder die glei-
chen Ziele erreichen. Eine wichtige, zu-
sitzliche Zielsetzung ist meiner An-
sicht nach, dass die kantonalen Organe
den Ubergang von der Normalsituation
auf die ausserordentliche Lage tiben.
Lassen Sie mich das erklédren:

In einer verschérften Lage ergibt sich
fiir die Staatsverwaltung von Gemein-
de und/oder Kanton das Nebeneinan-
der von zwei Fiihrungssystemen. Auf
der einen Seite geht das zivile Leben
weiter, die Staatsverwaltung arbeitet
in Friedensbetrieb. Mit zunehmender
Bedrohung miissen immer mehr Teile
dieser Staatsverwaltung dem ausseror-

dentlichen Betrieb zugefiihrt werden
koénnen. So ein sukzessiver, langsamer
Ubergang ist ebenso schwer zu bewél-
tigen wie ein abrupter Wechsel von der
normalen Lage zur Katastrophenlage.
Dies hat im Dreizack 86 Schwierigkei-
ten bereitet. Ich will dieses Mal — also
im Dreizack 89 — der entsprechenden
Ubungsphase ganz besondere Beach-
tung schenken.

Der Einsatz des Zivilschutzes bei zivilen Notlagen
ist an sich nichts Neues.

PN Wer, Herr Standerat Riesch, fallt die
Entscheide, wer fasst die Entschliisse auf
der zivilen Seite?

Bekanntlich werden die Entscheide
stufenweise gefallt und die Entschliisse
ebenso stufenweise gefasst. Ich bin im-
mer wieder erstaunt, dass bei zivilen
Katastrophen die Regierungen prak-
tisch nichts zu tun haben...

PN .. .haben sie wirklich nichts zu tun oder
sind sie fiir diese Falle nicht ausgeriistet?

Sie haben nichts zu tun, weil in der
Regel die Gemeinden bereits gehandelt
haben! Ich selbst durfte noch als akti-

Steckbrief «Dreizack»

Leitung  Militéirische Ubung:
Zivile Ubung:
Belbte  Zivile Seite:

Militarische Seite:

Zeit
Raum

Gesamtverteidigungsiibung «Dreizack» in der Ostschweiz 1989

— Korpskommandant Josef Feldmann, Kdt FAK 4,
— Regierungsrat Dr. Alfred Gilgen, Kanton Ziirich

— Kantonale Fiithrungsstibe — Gemeindefithrungen
— Teile der kantonalen ZSO und Ortsleitungen/Sektoren
— Teilnehmerzahl ca. 20 000, verteilt auf die verschiedenen Kantone

— FAK 4 mit F Div 7, Mech Div 11, GzBr 7und 8
— Teile: Ter Zo 4, AK Trp, A Trp, FF Trp

Fiir zivile Teilnehmer 6.11.-16.11.1989

Die Ubung findet statt in Teilen der Kantone St.Gallen, Thurgau und der
beiden Appenzell; auf diesem Gebiet sind ca. 74 Gemeinden beteiligt.

SZSV

ver Regierungsrat bei einigen echten
Katastropheneinséitzen erleben, dass
die ortliche und tberortliche Regional-
hilfe im Krisenfall bereits bestens
funktioniert hat, weil alles von unten
her aufgebaut worden war. So konnten
die Regierungsvertreter — sobald sie auf
den Platz kamen — nur noch ihre Aner-
kennung aussprechen. (Das war z.B.
der Fall bei einer Riiffinen-Katastro-
phe in Walenstadt und beim Gross-
brand im Stéddtchen Lichtensteig.) Dies
zu wissen, ist fiir mich ausserordentlich
beruhigend. Wir verfiigen ndmlich tiber
Gemeindebehorden und Katastrophen-
einsatz-Organisationen, die im Rah-
men der zivilen Feuerwehren, des Zi-
vilschutzes und weiterer Organe be-
stens funktionieren.

N Ist dies eine der guten Seiten des
Foderalismus?

Nicht nur — es ist auch eine Auswir-
kung unseres Milizprinzips. Uberall
dort, wo eine Notlage bestens bewaltigt
wird, finden wir an der Spitze der
Hilfsorganisationen ausgezeichnete
Chefs — seien dies nun Feuerwehroffi-
ziere oder Zivilschutzchefs — aus der
Miliz. Sie sind in der Lage, jederzeit
selbstandig zu handeln.

Und paradoxerweise sind sie der
Grund, dass bei der Anlage einer Ge-
samtverteidigungsiibung schwierige
Situationen entstehen konnen: ich hat-
te in vielen Ubungsanlagen richtigge-
hend Miihe, gentigend Stoff fiir die Be-
schaftigung und Betédtigung der Regie-
rung zu finden! Bis némlich eine Lage
es erfordert, dass die Regierung Mass-
nahmen trifft, muss sie schon ziemlich
kritisch sein. Nur grosse Ereignisse er-
fordern Beschlussfassung durch die
Regierung.

IX Wig ist der Schiedsrichterdienst im
Dreizack 89 organisiert?

Besonders im Hinblick auf den Einsatz
des Zivilschutzes ist der Schiedsrich-
terdienst etwas ausserordentlich Wich-
tiges.

Lassen Sie mich hier eine Zwischenbe-
merkung machen: Die grosse Proble-
matik des Zivilschutzes ist die Beschaf-
tigung der Leute wihrend der Ubung.
In dieser Hinsicht habe ich im letzten
Dreizack tlible Bilder gesehen. Da gab
es Zivilschutzorganisationen, die auf-
grund der Entwicklung der Lage wih-
rend Tagen liberhaupt nicht an der Ar-
beit waren. Sie hockten missmutig her-
um und waren es dann auch, die
weitererzahlten, sie seien jetzt drei bis
vier Tage im Zivilschutz eingeteilt ge-
wesen und hétten nichts zu tun gehabt.
Das Ganze sei somit auch zu nichts
nttze!

Daraus folgt: Es ist unbedingt notwen-
dig, die Ubungen so zu konzipieren,
dass die Leute auch wirklich beschaf-
tigt sind! Das kann man nur mit Ubun-
gen in der Ubung. Uberall dort, wo die
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Ubungsanlage die Leute nicht voll be-
schaftigt, muss mit zusatzlicher Aus-
bildungs-Ubung die Zeit ausgefullt
werden.

I\ Soll dies auch gegentiber den Eingeteil-
ten als Aushildung deklariert werden?

Jawohl, diese spezielle Beschaftigung
soll als Ausbildung deklariert werden
und sie muss auch so organisiert sein.
Damit der zivile Leiter eine Kontrolle
austiben kann — und jetzt komme ich
zur Antwort beziiglich des Schieds-
richters — braucht man eben diese. Im
Kanton St.Gallen wird das so gemacht,
dass rund die Halfte der Gemeinden in
der Ubung mitspielt, die Chefs der tib-
rigen Gemeinden werden als Schieds-
richter und Stabsbeobachter einge-
setzt. So sind einerseits gentigend fach-
lich ausgebildete Schiedsrichter vor-
handen, und andererseits kann jede Or-
ganisation  grindlich  kontrolliert
werden.

IX Das sind «zwei Fliegen» auf einen
Schlag?

Jawohl. Jedoch muss man einen Unter-
schied zum Militar aufzeigen. Wenn
militdrische Einheiten tagelang im
Wald herumliegen und nicht eingesetzt
werden, werden die Soldaten auch dort
die Manover verdammen und lasterlich
fluchen. Hingegen werden diese Ein-
heiten in der Regel in den darauffol-
genden Tagen oder der ndchsten Woche
zu ihrem Scharfschiessen gefiihrt oder
haben andere Diensterlebnisse interes-
santer Art, die sie dann auch nach Hau-
se bringen konnen.

Der Zivilschiitzer hingegen, der geht
nach einer langweiligen Ubung fru-
striert heim. Man kann sich fragen, ob
er in diesen Féllen nicht zu Recht sei-
nen Unmut kundtut.

PX Gibt es denn eine Maglichkeit, die Zivil-
schiitzer in einer nicht sehr spannenden
Lage mit Ubungen zu beschéftigen?

Fir eine Effizienz in diesem Bereich
hat man in der Armee nach Losungen
gesucht und solche auch gefunden.
Wenn nicht samtliche Truppen eines
Verbandes durch die Ubungshandlun-
gen absorbiert sind, so wird abschnitts-
weise eine Truppe in die Ubung einbe-
zogen und die restlichen Truppen des
Verbandes werden in die Ausbildung
geschickt und nur zu den eigentlichen
Kampfhandlungen wieder herangezo-
gen. Dieses Modell kann natiirlich auch
beim Zivilschutz zur Anwendung kom-
men. Man kann in jenen Gebieten, wo
nichts lauft, ganze Zivilschutzverban-
de zur Ausbildung herausnehmen, und
sie nachher entsprechend ernstfallmaés-
sig wieder einsetzen, wenn die Ubung
weiter fortgeschritten ist. Ich denke,
das wiirde man im Aktivdienst und im
Ernstfall so handhaben, denn auch in
einer grossen Katastrophenlage wiir-
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den wohl kaum die Zivilschutzorgani-
sationen samtlicher Schweizer Ge-
meinden im aktiven Einsatz sein.

PN Wer besorgt die Auswertung nach der
Dreizackiibung?

Es gibt den tiblichen Schiedsrichterbe-
richt, eine statistische Auswertung und
einen Schlussbericht. Diese Unterlagen
werden an die entsprechenden Instan-
zen der Kantone weitergeleitet. Die
Staatsverwaltungen werden aus den
Unterlagen ihre Konsequenzen ziehen
und im Zivilschutz die Resultate vor
allem fiur die Ausbildung weiterzuver-
wenden wissen. Daflir zustandig sind
die Chefs der kantonalen Amter. Im
Dreizack 89 ist der Chef des kantona-
len Amtes fiir Zivilschutz von St.Gal-
len im Ubungsleitungsstab eingeteilt
und wird aus den obgenannten Griun-
den nicht selbst betibt.

I Werden die genannten Auswertungen
auch auf die Ebene Bund geschickt?

Was auf diesen uberregionalen Stufen
geleistet wird, wird auch den Bundes-
instanzen zur Verfiigung gestellt. Ich
hoffe, dass — wie nach dem Dreizack 86
— auch auf der obersten Ebene Konse-
quenzen gezogen werden sowohl fiir
Ubungen in anderen Landesteilen als
auch fiir die allgemeine Ausbildung.

PN Wer koordiniert die Zusammenarbeit
zwischen den militarischen und zivilen
Partnern?

Diese Zusammenarbeit ist auf der Stu-
fe des Kantons kein Problem, haben
doch die beiden Partner bereits ge-
meinsame symmetrische Kommando-
posten, in denen man zusammenlebt.
Auf der Stufe der Territorialregionen,
die gleichzeitig den Grossregionen der
Kantone entsprechen, ist die Zusam-
menarbeit bereits schwieriger, weil
hier in verschiedenen Organisationen
in der Regel mehrere Bezirke zu einer
Territorialregion gehoren. Es ist wich-
tig, dass hier von der Ubungsleitung
aus die entsprechende Zusammenar-
beit aufgebaut wird. Auf der untersten
Stufe, der Gemeinde, ist die Zusam-
menarbeit in der Regel so, dass die in
der Gemeinde stationierte militdrische
Einheit mit dem Gemeindefiihrungs-
stab zusammenarbeitet. Hier hat die
Armee ausserordentlich viel vorgelei-
stet. Im FAK 4 wurden schon vor eini-
ger Zeit — als ich selbst militdrisch noch
aktiv war — eine Menge von Ubungen
durchgefiihrt, die entsprechenden
Merkblétter aufgearbeitet und in prak-
tischer Arbeit dafiir gesorgt, dass die
Verbindungsaufnahme zwischen Ge-
meinde und Truppe sofort und durch-
gehend funktioniert. Heute ist daraus
fast ein Automatismus entstanden.

Das Grundproblem ist nicht die Kon-
taktnahme. Das Problem liegt in der
Kontinuitét der gegenseitigen Informa-

tion. Wenn der zivile oder der militéri- |
sche Teil mit seinen eigenen Aufgaben |

voll beschéftigt ist, dann denkt er nicht

mehr an den Partner und arbeitet nur |

noch fiir sich selbst. ..

FX .. auch auf der Fiihrungsebene?

Auch dort! Ein Kompaniekommandant |
in der Verteidigung denkt vor allem an ||
die Fihrung des Kampfes und nicht |
mehr an die Zusammenarbeit mit den |

Zivilen. Das ist einfach so.

Ein Ortschef des Zivilschutzes, der eine
Bombardierung erlebt, der denkt noch
viel weniger an die Kompanie Soldaten
in seinem Dorf als an seine direkte
Hilfsaufgabe. Es ist ausserordentlich
wichtig und eine Grundbedingung,
dass diese Zusammenarbeit auch in
Stresslagen klappt, dass man sich ge-
genseitig auf dem Laufenden héalt und
orientiert. Die Losung sind gegenseiti-
ge Verbindungsleute, die nichts ande-

res tun, als Meldungen hin und her ||

bringen, zu Fuss oder per Velo.

N Als Zusammenfassung und letzte Frage,
Herr Riiesch, was ist Sinn und Zweck der
Gesamtverteidigungsiibungen?

Einer der Griinde fiir das Durchfiihren | §

von Ubungen und Manovern ist diese
letztgenannte Erfahrung der Kommu-

nikation zwischen militarischen und |

zivilen Partnern, die in Belastungszei-
ten nicht mehr stattfindet. Es ist nicht
moglich, die Behebung einer Schwach-
stelle wie dieser soeben genannte Kom-
munikationsnotstand auf dem Papier
zu iiben. Das geht einfach nicht. Somit
ist es unbedingt notwendig, anhand
von Ubungen im Massstab 1:1 solche
Phénomene zu erfahren und Méngel zu
beheben. Es ist auch ebenso notwendig,
den Ubergang vom zivilen Tramp zu

den Anforderungen in ausserordent-| '

lichen Lagen durchzuspielen — dies in
einer Ambiance, wie sie nur eine
Ubung bringen kann. Dazu kommt,
dass die Zivilen das Zusammenspiel
mit der Armee nur dann ernsthaft und
effizient iben kénnen, wenn die beiden
Partner die Sequenzen im gleichen
Raum und fldchendeckend tibereinan-
der beziehungsweise nebeneinander er-
arbeiten. Dass man aus Griinden von
Kosten, Larmemission, Storungen im
Alltagsleben usw. solche Ubungen
nicht allzu oft machen kann, versteht
sich von selbst. Aber notwendig sind
sie. A|

(Foto: Achtziger)




	Üben dient dem Ernstfall!

